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Die Regionaldirektorin 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 1 0 0 5  
 
 
 
 

  11.04.2023 

Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Ausschuss für Digitalisierung, Bildung und 
Innovation 

vorberatend 11.05.2023 4 

Verbandsausschuss vorberatend 05.06.2023  
Verbandsversammlung beschließend 16.06.2023  

 
 
Betreff: Weiterführung Bildungsberichterstattung Ruhr 

 
Beschlussvorschlag 
 
Die Verbandsversammlung beschließt, die Verwaltung zu beauftragen, die 
Bildungsberichterstattung Ruhr – inklusive Rahmenbedingungen und finanzieller 
Auswirkungen – weiterzuführen und den Regionalverband Ruhr und RuhrFutur mit der 
Fortführung des Bildungsmonitorings Ruhr und der Anfertigung eines erneuten 
Bildungsberichts 2024 zu beauftragen. 

 
Begründung: 
 
Der Bildungsbericht 2020 ist im Dezember 2020 erschienen und markiert den Beginn eines 
regionalen Bildungsmonitorings als Grundlage einer kontinuierlichen 
Bildungsberichterstattung für die Metropole Ruhr. Der Bericht konzentriert sich aus 
regionalem Blickwinkel auf die Kernbereiche der Bildungsbiografie und nimmt dabei auch die 
Metropole Ruhr im Vergleich zu anderen Regionen in den Blick. Diese Perspektive trägt 
dazu bei, Ergebnisse in einem größeren Kontext einordnen und die Metropole Ruhr als 
Ganzes betrachten zu können. 
 
Der Bericht zeichnet die wichtigsten Entwicklungen des Bildungsgeschehens in der 
Metropole Ruhr von 2013 bis 2019 nach und identifiziert verschiedene Problemlagen, die 
unter anderem auf die schwierigen Rahmenbedingungen in der Metropolen Ruhr 
zurückzuführen sind. Die herausgearbeiteten Problemlagen sind weiterhin existent, bzw. es 
sind weitere (Corona-Pandemie, Zuwanderung etc.) hinzugekommen. Damit ist die Dynamik 
und Komplexität im Bildungsgeschehen weiter gestiegen. Dies erhöht die Bedeutung einer 
kontinuierlichen regionalen Bildungsberichtserstattung ganz erheblich. 
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Gemeinsam wollen der RVR und RuhrFutur diesen Prozess auch in Zukunft erneut unter 
Einbindung der regionalen Bildungsakteur*innen partizipativ gestalten und 2024 einen 
aktualisierten Bildungsbericht auf den Weg bringen, welcher die aktuellen Entwicklungen 
wissenschaftlich fundiert, gut lesbar und anschaulich illustriert darstellt und sich kritisch mit 
den akuten Herausforderungen des Bildungssystems in der Metropole Ruhr nach der 
Pandemie auseinandersetzt. 
 
Gemeinsames Handeln braucht eine datenbasierte Grundlage, um Entwicklungen 
kontinuierlich zu betrachten, Veränderungen zu identifizieren, daraus gemeinsame 
Strategien und Aktivitäten für die Region abzuleiten. 
 

  



Drucksache Nr.: 14/1005 
Seite 3 

 
Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle 03101; Kostenträger 0100012 + 0100014;  
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2024 2025 2026 2027 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen 81.000 83.000 85.000 88.000       
Sachaufwendungen 32.000 32.000 32.000 24.000       
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                    

Summe (Eigenanteil) 113.000 115.000 117.000 112.000  
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2024   2027 ff. 

Erträge                     
Personalaufwendungen 81.000 83.000 85.000 88.000       
Sachaufwendungen 32.000 32.000 32.000 24.000       
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe 113.000 115.000 117.000 112.000       
Abweichungen1 0 0                   

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2024 2025 2026 2027 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2024 2025 2026 2027 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen: Die Kosten für die laufende Bildungsberichterstattung und das laufende 
Bildungsmonitoring sowie für die Erstellung des Bildungsberichtes sind in den 
Steckbriefen 0100012 (Handlungskonzept Bildungsregion Ruhr) sowie 0100014 
(Bildungsmonitoring und –berichterstattung) auskömmlich veranschlagt. 

 

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      
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5.    Klima-Check 

(Leitfaden und Formular befinden sich im Intranet) 

 Der Klima-Check wurde bei der Beschlussvorlage durchgeführt.    

 Es ergeben sich keine klimarelevanten Auswirkungen.         

 Es ergeben sich positive oder negative klimarelevante Auswirkungen.   

Die Erläuterungen dazu werden im Klima-Check-Formular in der Anlage 

dargestellt.       

 Durch einen Alternativvorschlag bei negativen Auswirkungen entsteht   

 kein Mehraufwand         

 Mehraufwand, und zwar: ____________________€. 

 
 
 
Sachbearbeiter/in Referat / 

Referatsleiter/in 
Bereich / 
Beigeordnete/r 

Regionaldirektorin 
Karola Geiß-Netthöfel 

Auer, Sabine Dr. Eckl, Verena R3 Bildung und 
Soziales 

 

Akt.zeichen   
   

 
 


